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fetzigen, aber immer wieder 
auch einmal lyrischen Stücke 
der Fiddler, die witzigen und 
kurzweiligen Anekdoten und 
Erklärungen des exzellenten 
Gitarristen und Irland-Kenners 
Patrick Steinbach zogen die oft  
laut mitklatschenden Zuhörer 

Am Samstag, den 30. April 
startete die Musikschule des 
Landkreises Bernkastel-Witt -
lich ihr mit 66 Auft ritt en groß 
angelegtes Jahresprojekt 
„Irish Folk 2022“. Den Auft akt 
bestritt en dabei die Folkfi dd-
lers unter der Leitung von Pe-
ter Mohrs im sti mmungsvoll 
irisch geschmückten und voll 
besetzten „Blauen Gewölbe“ 
in Traben-Trarbach.
Am Anfang stand die ban-
ge Frage: Können Moselaner 
irisch? Schaff en sie es, irische 
Ausgelassenheit und irisches 
Lebensgefühl zu fi nden? 
Und dies auch noch in die-
sen schwierigen Zeiten? Die 
durchaus berechti gte Frage lö-
ste sich schon nach den ersten 
Takten auf. Man spürte sofort, 
dass die Jigs, Reels and Horn-
pipes der jungen Geigerinnen 
und Geiger an diesem Abend 
auf off ene Ohren trafen. Die 

Tolles Eröff nungskonzert „Irish Folk 2022“ 
der Musikschule des Landkreises

Die Folkfi ddlers und Patrick Steinbach sorgten für grün-weiß-
orangene Sti mmung im Blauen Gewölbe von Traben-Trarbach.

Generalkonsulin Anne-Marie Flynn und der Erste Kreisbeigeord-
nete Alexander Licht schnitt en gemeinsam eine Torte mit der 
Flagge Irlands an. 

in den Bann und ließen sie fast 
zwei Stunden nicht mehr los. 
Steinbachs Interpretati onen 
von Werken des blinden Kom-
ponisten Turlough O‘Carolan 
auf der Gitarre setzten dabei 
leise Kontrapunkte.
Unter den Augen und Ohren 

der aus Frankfurt angereisten 
Generalkonsulin der Irischen 
Republik Anne-Marie Flynn 
warben die Folkfi ddlers spiel-
freudig und versiert für die 
schöne Musik der Grünen In-
sel. Mrs. Flynn zeigte sich be-
geistert und als gut gelaunte, 
herzige Sachverständige. Sie 
dankte den Folkfi ddlers, dem 
Leiter der Musikschule Frank 
Wilhelmi sowie Projektleiter 
Peter Mohrs für das außerge-
wöhnliche Engagement und 
versprach wiederzukommen. 
Sie habe sich wegen der Mo-
selberge, dem Wasser und na-
türlich der Musik wie zu Hause 
in Irland gefühlt! 
Ein Video des Abends fi nden 
Interessierte unter htt ps://
youtu.be/HXSe9M8HXzE. Hin-
weise zu den weiteren Kon-
zerten des Projekts „Irish Folk 
2022“ auf der folgenden Seite 
der Kreisnachrichten. 

Die Kreisverwaltung Bern-
kastel-Witt lich hat auf ih-
rer Internetseite www.bern-
kastel-witt lich.de zahlreiche 
Informati onen rund um die 

Hilfe für ukrainische 
Flüchtlinge

Hilfe für ukrainische Flücht-
linge zusammengestellt.
Privatpersonen, die Wohn-
raum für ukrainische Flücht-
linge anbieten möchten, wen-
den sich bitt e unmitt elbar an 
das zuständige Sozialamt ihrer 
Verbandsgemeinde-, Stadt- 
oder Gemeindeverwaltung.
Die Ausländerbehörde hat für 
ausländerrechtliche Fragen 
im Zusammenhang mit ukrai-
nischen Flüchtlingen eine Hot-
line unter 06571 14-2020 ein-
gerichtet.
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Unter dem Motto „Familie ist 
alles - und noch mehr“ sind 
die Lokalen Bündnisse für Fa-
milie im ganzen Land eingela-
den, jedes Jahr rund um den 
Internationalen Tag der Fami-
lie am 15. Mai auf ihre Arbeit 
aufmerksam zu machen. Das 
Land Rheinland-Pfalz stellt die 
Aktivitäten in diesem Jahr un-
ter das Motto: „Mehr Familie. 
In die Zukunft – Fertig los!“
Das Netzwerk Familienbil-
dung des Landkreises Bernka-
stel-Wittlich hat in den letzten 
beiden Jahren mit viel Ener-
gie und Ideen Großartiges ge-
leistet, um Familien während 
der Corona-Pandemie zu un-
terstützen. 
Mit dem diesjährigen Tag der 
Familie soll ein positiver Blick 
in die Zukunft gerichtet wer-
den. Der Tag der Familie ist 
eine Möglichkeit die Einrich-
tungen und Unterstützungen 
für Familien und viele andere 
Familien vor Ort kennenzuler-
nen. Folgende Aktionen sind 
rund um den Aktionstag vor-
gesehen: 
Die KIRFAM Standorte Binsfeld 
und Wittlich bieten allen Kin-
dertagesstätten im Sozialraum 
ein Elterncafé unter dem Mot-
to „Begegnungen schaffen“ 
an.
KIRFAM Morbach organi-
siert ein „Internationales Fa-
miliensportfest“: Sportanla-
ge Morbach, 14. Mai 2022, 
14:30 – 18:00 Uhr, in Zusam-
menarbeit mit den interkul-
turellen Fachkräften und den 
Kindergärten der Gemeinde 
Morbach. 
Am 21. Mai 2022 organisiert 
KIRFAM Bausendorf eine Fa-
milienwanderung mit ei-
ner Rätsel-Rallye zum Thema 
Wald sowie Picknick mit Spiel 
und Spaß auf dem Spielplatz in 
Olkenbach. 
Weitere Details zu den Ange-
boten finden sich auch un-
ter www.servicestelle-netz-
werk-famil ie.de/themen/
tag-der-familie/tag-der-fami-
lie-2021-1.html.
Ein großes Gemeinschafts-

event im und um das Kino in 
Wittlich wird von vielen Koo-
perationspartnern organisiert: 
„Film, Spiel und Spaß mit und 
rund um das Kino Wittlich“ am 
15. Mai 2022, 10:00 – 16:00 
Uhr. Mitveranstalter sind unter 
anderem Kinopalast Wittlich, 
Der Kinderschutzbund Bern-
kastel-Wittlich, Haus der Ju-
gend Wittlich, Makerspace 
Wittlich, Jugend Bistum Tri-
er, Caritasverband Eifel-Mo-
sel-Hunsrück, die Stadt- und 
Kreisergänzungsbücherei 
Wittlich sowie die Pfarreien-
gemeinschaft Wittlich. Mehr 
zum Kino-Event in Wittlich un-
ter www.dksb-wittlich.de.
Auch am 25. Juni 2022 findet 
nachträglich zum Aktionstag 
eine Familienwanderung statt: 
„Mit den LandFrauen die Ar-
tenvielfalt erleben – Familien-
wanderung mit Kind und Kegel 
durch den Weinberg“. Termin: 
25. Juni 2022; 10:45 – 15:00 
Uhr. Die Wanderung startet 
an der Oestelbachhalle, Im 
Eichflur in Osann-Monzel. An-
meldung: www.land-frauen.
de/weiterbildungen, Telefon: 
06571 953100 (Mo , Mi ,Fr: 
08:00 – 11:00 Uhr).
Die Angebote sind Teil des 
bundesweiten Aktionstages 
der Initiative „Lokale Bünd-
nisse für Familie“, der rund um 
den Internationalen Tag der 
Familie am 15. Mai stattfin-
det. Das zentrale Ziel ist es, Fa-
milien darauf aufmerksam zu 
machen, dass sie sich hier vor 
Ort auf ein starkes Netzwerk 
aus Ansprechpartnern verlas-
sen können.
Halbjährlich werden die Ange-
bote der Familienbildung im 
Landkreis Bernkastel-Wittlich 
in der Broschüre „Familie Ak-
tiv‘“ veröffentlicht. Online un-
ter www.bernkastel-wittlich.
de unter dem Suchbegriff „Fa-
milie Aktiv“ zu finden. 
Ansprechpartner in der Kreis-
verwaltung Bernkastel-Witt-
lich ist Stephan Rother, Tel.: 
06571 14-2220, E-Mail: Ste-
phan.Rother@Bernkastel-
Wittlich.de.

Tag der Familie 2022: Familie 
ist alles - und noch mehr

IIrriisshh  FFoollkk  22002222  
 

Ein Projekt der Musikschule  
im Landkreis Bernkastel-Wittlich

„Irish Folk 2022“ heißt das 
Projekt mit dem die Musik-
schule des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich in diesem Jahr 
an die Öffentlichkeit geht. Mit 
66 Auftritten unterschiedlichs-
ter Art - vom Schülervorspiel 
und Seniorenheim-Auftritt 
bis hin zu Konzerten mit Folk-
gruppen und sogar Streichor-
chester - verschreibt man sich 
dieses Jahr der wunderbaren 
Musik Irlands.
Am Sonntag, den 22. Mai um 
17 Uhr werden in der katho-
lischen Kirche St. Peter & Paul 
in Traben-Trarbach mit Strei-
chern und Orgel die lyrischen 
Seiten der Musik der Grünen 
Insel beleuchtet. An diesem 
Nachmittag musiziert ein Strei-
cher-Ensemble unter Leitung 
des ehemaligen Wittlicher 
Dekanatskantors Reinhold 
Schneck irische Lieder und 
Balladen sowie Werke des iri-
schen Komponisten und Har-
fenisten Turlough O‘Carolan, 
dessen Kompositionen durch-
aus augenzwinkernd auch als 
„Irischer Barock“ bezeichnet 
werden. An der Orgel berei-
chert Wolfgang Fink das Pro-
gramm mit Melodien, die die 
Naturverbundenheit und die 
Lebensfreude der Iren zum 
Ausdruck bringen. Verbunden 
wird die Musik durch irische 
Segenssprüche und weitere 
meditative Texte. Beim Ver-
lassen der Kirche hat man von 
der schönen Loggia aus einen 
prächtigen Blick ins Moseltal. 
Dort wird nach dem Konzert 
vom Freundeskreis der Kirche 
ein Glas Wein ausgeschenkt. 
Der Eintritt ist frei.

Die nächsten Konzerte im Pro-
jekt „Irish Folk 2022“:

Donnerstag, 12. Mai, 17:30 
Uhr, Alte Stadtmühle Traben-
Trarbach: Irish Folk zum Fei-
erabend - Vorspielstunde mit 
Violine, Gesang, Trompete & 
Klavier

Samstag, 14. Mai, 15:00 Uhr, 
Atrium des Gymnasiums 

Bernkastel-Kues: Instrumen-
tenvorstellungskonzert „Hast 
Du Töne – wie klingt was?“

Dienstag, 17. Mai, 15:30 Uhr, 
Synagoge Wittlich: Irish Folk 
mit Gitarre & Harfe

Sonntag 22. Mai, 15:30 Uhr, 
Synagoge Wittlich: „Irish Folk 
& more“ - Vorspiel der Klassen 
Richard Ufer (Klavier) und In-
grid Wagner (Gesang)

Sonntag, 22. Mai, 17:00 Uhr, 
Bürgerhalle in Bruch: Irish 
Folk auf verschiedenen Instru-
menten

Sonntag, 22. Mai, 17:00 Uhr, 
Kath. Kirche St. Peter & Paul, 
Traben-Trarbach: „A Tribute to 
Mr. O‘Carolan“ für Streichor-
chester und Orgel 

Montag, 23. Mai, 18:00 Uhr, 
Alte Dorfkapelle Wengerohr: 
Vorspiel der Celloklasse Mo-
ritz Reutlinger 

Samstag, 11. Juni, 11:00 Uhr, 
Grundschule Monzelfeld: Irish 
Folk mit Kids

Sonntag, 12. Juni, 17:00 Uhr, 
Evangelische Kirche Thalfang: 
Stumm-Orgel plus Streich-
quartett

Weitere Termine und Informa-
tionen unter Tel.: 06571 14-
2398, E-Mail: musikschule@
bernkastel-wittlich.de und un-
ter www.musikschule.bernka-
stel-wittlich.de.

Irish Folk-Projekt  
der Musikschule
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Die Rückkehr ins Erwerbsle-
ben nach Kinderbetreuungs-
zeiten oder der Pflege von 
Angehörigen ist ein wichtiger 
Schritt, der mit frühzeitiger 
Beratung gut gelingen kann. 
Gerade in der aktuellen Situ-
ation, die für viele Erziehen-
de und Pflegende enorme 
Herausforderungen mit sich 
bringt, ist es besonders wich-
tig, dass Frauen und auch 
Männer gut informiert sind 
und sich somit konkrete Per-
spektiven erschießen können. 
Die Expertinnen der Agentur 
für Arbeit Trier, des Jobcenters 
Trier Stadt, Trier-Saarburg und 
Bernkastel-Wittlich unterstüt-
zen in allen Fragen rund um 
den Wiedereinstieg in den Ar-
beitsmarkt. 
Als Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt 
bieten sie Beratung an zu Be-
rufswegeplanung, Chancen 
am lokalen Arbeitsmarkt, be-
ruflichen Qualifizierungsmög-
lichkeiten – auch in Teilzeit, 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, Bewerben sowie zu fi-

nanziellen Unterstützungs-
möglichkeiten. 
Da persönliche Beratung 
aufgrund der pandemiebe-
dingten Einschränkungen ak-
tuell nicht beziehungswei-
se nur eingeschränkt möglich 
ist, stehen die Beauftragten 
für Chancengleichheit am Ar-
beitsmarkt Frau Elsen-Bel-
ling 06571 970145 (Jobcenter 
Bernkastel-Wittlich und Frau 
Grysko 0651 205 1053 (Agen-
tur für Arbeit Trier) am 23. Mai 
2022 von 9 bis 12 Uhr gerne 
telefonisch für eine individu-
elle Beratung zur Verfügung. 
Personen, die weder im Job-
center noch bei der Agentur 
für Arbeit gemeldet sind, ru-
fen bitte bei der Telefonnum-
mer der Agentur für Arbeit an.
Daneben können Interessierte 
jederzeit eine E-Mail an trier.
bca@arbeitsagentur.de sen-
den und ihre Fragen zum Wie-
dereinstieg schriftlich stellen. 
Unter Angabe der Telefon-
nummer und Erreichbarkeit 
kann auch um einen Rückruf 
gebeten werden.

Fit in den Job! Beruflichen 
(Wieder)Einstieg gut planen

Am Dienstag, den 26. April lud 
der Landkreis Bernkastel-Witt-
lich zur digitalen Infoveranstal-
tung „SolarOffensive – Kohle 
sparen mit Sonnenschein“ ein. 
Etwa 110 Bürgern verfolgten 
die interessanten Vorträge. 
Der starke Zuspruch der Ver-
anstaltung zeigt das aktuelle 
Interesse an dem Thema.
Seit März 2021 organisiert der 
BUND Rheinland-Pfalz in Zu-
sammenarbeit mit dem Pro-
jektPartner ZENAPA (Zero 
Emission Nature Protection 
Areas) und gemeinsam mit 
Kommunen die interaktive 
Online-Veranstaltungsreihe. 
Ziel ist es, Privatpersonen und 
Eigenheimbesitzer über die 
Vorteile und Möglichkeiten 
zum Solarstrom vom eigenen 
Dach zu informieren und ih-
nen Raum für Fragen zu bie-

SolarOffensive im Landkreis Bernkastel-Wittlich
ten.
Zunächst stellten Katja Manns 
(Projektleiterin der BUND-So-
larOffensive), Laura Cramer 
(Klimawandelmanagerin im 
Natur- und Geopark Vulka-
neifel) und Christina Morlo-
Martin (Klimawandelmana-
gerin des Nationalparkamts 
Hunsrück-Hochwald) die Initi-
ative vor. Die „SolarOffensive 
– Kohle sparen mit Sonnen-
schein“ vom BUND Rheinland-
Pfalz und dem EU-Life-Projekt 
ZENAPA wird in Kooperati-
on mitrheinland-pfälzischen 
Städten und Gemeinden 
durchgeführt. Das Ministeri-
um für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie und Mobilität Rhein-
land-Pfalz fördert die Initiative 
des BUND, weitere Kooperati-
onspartner sind neben ZENA-
PA die Energieagentur und die 

Verbraucherzentrale des Lan-
des Rheinland-Pfalz.
Anschließend stellte der Erste. 
Beigeordnete des Landkreises 
Alexander Licht die vielfäl-
tigen Projekte des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich bei der Er-
zeugung regenerativer Ener-
gien heraus. Stephan von St. 
Vith vom Fachbereich Kreis-
entwicklung der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich stellt 
in seinem darauffolgenden 
Impulsvortrag das Solarkata-
ster des Landkreises Bernka-
stel-Wittlich vor. Bereits seit 
2011 steht den Bürgern des 
Landkreises dieses Werkzeug 
zur Verfügung, um das Solar-
potential des eigenen Haus-
dachs einschätzen und die 
Wirtschaftlichkeit einer Pho-
tovoltaikanlage zu berechnen.
Danach konnten die Teilneh-
menden in drei Themenräu-
men ihre Fragen zu Planung, 
Installation, Betrieb und Kom-
binationsmöglichkeiten von 
Photovoltaik-Anlagen stellen: 
Im Themenraum 1 berichtete 
Bernhard Andre, Energiebera-
ter der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz sehr anschau-
lich über folgende Themen: 
Wie sind die ersten Schrit-
te der Anlagenplanung? Was 
muss ich bei der Planung einer 
Fotovoltaikanlage bedenken 
und auch die Berücksichtigung 
von E-Auto und Wärmepumpe 
in Verbindung mit Solarstrom 

wurde betrachtet. 
In Themenraum 2 gab Ka-
trin Schmidt von der Ener-
gieagentur Rheinland-Pfalz 
Informationen zu Speicher-
möglichkeiten und rechtlichen 
Grundlagen. Danach gab Hart-
mut Kranz aus der VG Wittlich-
Land einen Erfahrungsbericht 
zu Planung, Bau und Monito-
ring seiner privaten Fotovol-
taikanlage ab.
In Themenraum 3 gab es In-
formationen zu Fotovoltaik-
Schiefer-Modulen des Fach-
betriebs Rathscheck Schiefer 
durch Enno Tremmel und 
Christoph Dohm vom Institut 
für angewandtes Stoffstrom-
management (IfaS). Sie run-
dete die Vorträge mit einem 
Einblick in Fassaden-Fotovol-
taikanlagen als Alternative zu 
Dachanlagen ab.
Jeder Teilnehmer konnte zwei 
der drei Themenräume besu-
chen. Die Experten beantwor-
teten vielfältige Fragen und 
es gab interessante Diskus-
sionen. Wer sich für die Vor-
tragsfolien interessiert, kann 
sich gerne an Stephan von St. 
Vith, Tel.: 06571 14-2316, E-
Mail: solar@bernkastel-witt-
lich.de wenden. Wollen auch 
Sie das Solarpotential Ihres 
Hausdachs einsehen, dann 
nutzen Sie das Solarkata-
ster Bernkastel-Wittlich unter 
www.solar.bernkastel-wittlich.
de.



Seite 4

In einer Feierstunde im 
Wittlicher Kreishaus konn-
te Walter Gangolf jetzt sein 
40-jähriges Dienstjubiläum in 
der Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich feiern. Ihr 25-jäh-
riges Dienstjubiläum begingen 
Dirk Nummer und Frank Wil-
helmi.

Mitarbeiter feiern 
Dienstjubiläum

Landrat Gregor Eibes dankte 
ihnen für ihre bisherige Arbeit 
sowie die langjährige Treue 
zum öffentlichen Dienst und 
zur Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich Den Glückwün-
schen des Landrats schlossen 
sich Vorgesetzte sowie Perso-
nalrat gerne an.

Feiert sein 40-jähriges Dienstjubiläum: Walter Gangolf (2.v.l.).

Feiern ihr 25-jähriges Dienstjubiläum: Dirk Nummer (2.v.l.) und 
Frank Wilhelmi (4.v.l.).

Ab Mitte Mai 2022 werden die 
Einwohner des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich für den 
Zensus 2022 befragt. Beim 
Zensus handelt es sich um 
eine deutschlandweite, regi-
stergestützte Bevölkerungs-
zählung, die mit einer Gebäu-
de- und Wohnungszählung 
kombiniert wird. Dieser Zen-
sus, der im vergangenen Jahr 
aufgrund der Corona-Pande-
mie verschoben wurde, findet 
nach 2011 erneut statt.
Grundlage für die Erhebung 
sind die kommunalen Einwoh-
nermelderegister. Im Rahmen 
von zusätzlich notwendigen 
Personenbefragungen wer-
den sowohl an rund 4.300 
Privatanschriften als auch in 
30 Wohnheimen (wie bei-
spielsweise Studierenden-
wohnheimen) sowie 80 Ge-
meinschaftsunterkünften (wie 
Alten- und Pflegeheimen) die 
dort zum Zensusstichtag, dem 
15. Mai 2022, wohnenden 
Personen erfasst. Dadurch 
werden Informationen zu Un-
ter- und Übererfassungen in 
den Melderegistern gewon-
nen. Auf diesen Grundlagen 
werden verlässliche, amtliche 
Einwohnerzahlen festgestellt. 
Zusätzlich werden Informati-
onen, insbesondere zum Bil-
dungsstand und zur Erwerbs-
tätigkeit erhoben, die in dieser 
Form nicht in den vorhan-
denen Verwaltungsregistern 
vorliegen. Für die ausgewähl-
ten zu befragenden Personen 
besteht beim Zensus eine ge-
setzliche Auskunftspflicht. Nur 
so kann eine hinreichend aus-
sagekräftige Datengrundlage 
erzielt werden.
Auf Basis der durch den Zen-
sus ermittelten Bevölkerungs-
zahlen werden unter anderem 
der Länderfinanzausgleich ge-
regelt und Berechnungen zur 
Verteilung von EU-Fördermit-
teln vorgenommen. Die Zen-
susergebnisse haben inso-
weit deutliche Auswirkungen 
auf die Gemeinden des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich. 
Die zusätzlich zu erfragenden 
soziodemografischen Anga-

Bevölkerungszählung Zensus 2022 startet Mitte Mai
ben stellen darüber hinaus 
wichtige planungs- und ent-
scheidungsrelevante Informa-
tionen für eine faktenbasierte 
Politik vor Ort dar (beispiels-
weise wo werden zusätzlicher 
Wohnraum, Schulen etc. be-
nötigt).
Der Landkreis Bernkastel-
Wittlich führt die Vor-Ort-
Befragungen im Auftrag des 
Statistischen Landesamtes 
Rheinland-Pfalz durch. Hier-
für wurde in der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich eine 
eigene Zensus-Erhebungsstel-
le eingerichtet. Die Befragung 
vor Ort wird nur wenige Mi-
nuten in Anspruch nehmen. 
Im Interview werden wenige 
persönliche Angaben zu den 
Auskunftspersonen erfasst. 
Anschließend erhalten die 
Auskunftspersonen Zugangs-
daten zu einem Online-Frage-
bogen, um weitere Angaben 
eigenständig einzutragen und 
zu übermitteln. Auf Wunsch 
besteht auch die Möglichkeit, 
die Befragung mit Hilfe eines 
Papierfragebogens durchzu-
führen.
Um die Befragungen persön-
lich vor Ort durchzuführen, 
werden im Landkreis Bernka-
stel-Wittlich rund 125 ehren-
amtliche Erhebungsbeauftrag-
te eingesetzt. Die Befragungen 
können mit genügend Ab-
stand an der Tür oder im Flur 
erfolgen. Somit ist ein Betre-
ten der Wohnung oder des 
Hauses der Auskunftsperson 
durch den Zensus-Interviewer 
nicht notwendig. Die Intervie-
wer wurden für ihre verant-
wortungsvolle Tätigkeit von 
der Zensus-Erhebungsstelle 
sorgfältig ausgewählt, umfas-
send geschult sowie auf Ver-
schwiegenheit verpflichtet. 
Sie kündigen den Befragungs-
termin im Vorfeld durch einen 
Einwurf in die Hausbriefkästen 
an und können sich gegen-
über den Auskunftspersonen 
als vom Landkreis Bernkastel-
Wittlich beauftragte Erhe-
bungsbeauftragte ausweisen.
Die Zensusdaten unterlie-
gen der statistischen Geheim-

haltung und werden aus-
schließlich für statistische 
Zwecke genutzt. Durch das 
sogenannte Rückspielverbot 
ist es gesetzlich untersagt, 
dass die gewonnenen Zen-
sus-Befragungsdaten an an-
dere Verwaltungsbereiche 
des Landkreises Bernkastel-
Wittlich oder gar an andere 
Verwaltungen weitergegeben 
werden. Zudem werden die 
Zensus-Ergebnisse nur anony-
misiert veröffentlicht, so dass 
ein Rückschluss auf einzelne 

Personen nicht möglich ist. Die 
Zensus-Erhebungsstelle Bern-
kastel-Wittlich ist für Fragen 
per E-Mail zensus.info@bern-
kastel-wittlich.de oder unter 
Tel.: 06571 14-2060 erreich-
bar.
Weitere Informationen finden 
Interessierte im Internet unter 
www.zensus2022.de sowie 
auf der Internetseite der Kreis-
verwaltung Bernkastel-Witt-
lich www.bernkastel-Wittlich.
de unter dem Suchbegriff Zen-
sus.
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Regelmäßiges Vorlesen von 
klein auf fördert den Wort-
schatz und schafft eine wich-
tige Grundlage für einen er-
folgreichen Bildungsweg. Mit 
Buchgeschenken werden El-
tern dazu motiviert, ihren Kin-
dern schon frühzeitig und re-
gelmäßig vorzulesen. Dieses 
Ziel hat „Lesestart 1–2–3“, 
ein bundesweites Förderpro-
gramm für Eltern mit Kindern 
zwischen einem Jahr und drei 
Jahren. Rund 4,5 Millionen 
Lesestart-Sets werden durch 
das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geför-
dert und durch die Stiftung Le-
sen während der achtjährigen 
Laufzeit Familien mit Klein-
kindern kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt
In den ersten beiden Förder-
phasen erhalten Familien mit 
ein- und zweijährigen Kin-
dern altersgerechte Lesestart-
Sets im Rahmen der U6- und 
U7-Vorsorgeuntersuchungen 
in rund 6.000 teilnehmenden 
Kinderarztpraxen. Diese kön-
nen über den Lesestart-Finder 
unter www.lesestart.de/lese-
start-finder recherchiert wer-
den.
In der jetzt gestarteten dritten 
Programmrunde verteilen die 

rund 5.200 teilnehmenden Bi-
bliotheken die Taschen an El-
tern mit dreijährigen Kindern. 
Zu jedem Lesestart-Set gehört 
ein altersgerechtes Bilder-
buch, das zum gemeinsamen 
Anschauen und Vorlesen ein-
lädt. Ergänzt wird der Inhalt 
der bunten Stofftasche mit 
einer Broschüre mit Vorlese-
tipps in fünf Sprachen.
Um nicht nur bibliotheksaffi-
ne Eltern zu erreichen geht die 
Stadt- und Kreisergänzungs-
bücherei einen anderen Weg 
und verteilt die Lesestart-Sets 
über die Kindergärten der Re-
gion. So erhalten alle dreijäh-
rigen Kinder in den teilneh-
menden Kindertagesstätten 
eine Lesestarttasche und auch 
die Eltern werden berücksich-
tigt, die noch nicht zum Kun-
denkreis der Bücherei gehö-
ren. Bisher wurden 368 Sets 
an Kinder im ganzen Landkreis 
verteilt.
Da noch einige Sets vorrätig 
sind, können sich weitere Kin-
dertagesstätten bei der Stadt- 
und Kreisergänzungsbüche-
rei unter 06571 27036 oder 
info@stadtbuecherei.wittlich.
de anmelden und noch mehr 
Kinder mit den attraktiven 
Buchpaketen beschenken.

Buchgeschenke aus der Stadt- 
und Kreisergänzungsbücherei

Als Botschafter des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich 
nimmt der Freizeitclub Heid-
weiler mit der Zugnummer 
31 am Festzug teil. Mit sei-
ner Abteilung zur Erhaltung 
historischer Landtechnik prä-
sentiert er im Festzug mit 
einem Oldtimertraktor und 
einer dreißigköpfigen Fuß-
gruppe historische Pflanzen-
schutzgeräte, Handgeräte 
und Rückengeräte. Die Geräte 
wurden im Weinbau, Acker-
bau und Obstbau eingesetzt 
und stammen aus der Zeit 
von 1910 bis 1960. Der Frei-
zeitclub Heidweiler wurde im 
Jahr 1979 gegründet, hat über 
70 Mitglieder und ist einer 
der vielen ehrenamtlichen Ak-
tivposten im Landkreis. Insbe-
sondere durch die Unterstüt-
zung krebskranker Kinder ist 

der Freizeitclub weit über die 
Grenzen unserer Region be-
kannt. Seit 1987 kamen durch 
die Aktivitäten des Vereins 
170.000 Euro zusammen.
Der Eintritt zu allen Veranstal-
tungen des Rheinland-Pfalz-
Tages ist frei. Für die Anreise 
empfehlen die Veranstalter, 
die Nutzung des erweiterten 
ÖPNV-Angebots. Wer den-
noch mit dem Auto anreisen 
möchte, wird zu den kosten-
losen Park&Ride-Parkplätzen 
geleitet. Von dort (Haltestel-
len Hochschule Mainz und 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg) 
verkehrt die Straßenbahn in 
enger Taktung zum Haupt-
bahnhof und zum Haltepunkt 
Schillerstraße. Weitere In-
formationen zum Rheinland-
Pfalz-Tag finden Interessierte 
unter www.rlp-tag.de. 

Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz vom 20. bis 22. Mai

In der jüngsten Konferenz der 
vier Landkreise und der kreis-
freien Stadt Trier wurden mit 
Julia Gieseking (Landkreis Vul-
kaneifel), Stefan Metzdorf 
(Landkreis Trier-Saarburg) 
und Andreas Kruppert (Eifel-
kreis Bitburg-Prüm) gleich drei 
neue Mitglieder begrüßt, die 
in den vergangenen Monaten 
an die Spitze dieser drei Land-
ratsämter gewählt worden 
sind. Gastgeber Triers Ober-

Oberbürgermeister Leibe be-
grüßt Landrätin und Landräte

bürgermeister Wolfram Lei-
be und Landrat Gregor Eibes 
komplettierten die Runde. Mit 
dem Ende der pandemischen 
Einschränkungen trafen sich 
jetzt erstmals seit mehr als 
zwei Jahren die fünf Gebiets-
körperschaften des vorma-
ligen Regierungsbezirks wie-
der zum direkten Austausch 
der Verwaltungsspitzen über 

Wolfram Leibe (Trier), Andreas Kruppert (Bitburg-Prüm) Stefan 
Metzdorf (Trier-Saarburg), Gregor Eibes (Bernkastel-Wittlich) 
und Julia Gieseking (Vulkaneifel).

die Begegnung der Menschen 
aus allen Teilen des Landes 
das Fest. Ein besonderer Hö-
hepunkt ist der große Festzug 
am Sonntag ab 13:00 Uhr. Am 
Start sind mehr als 70 Zug-
nummern, mit denen die teil-
nehmenden Städte und Land-
kreise, Vereine und Verbände 
sowie zahlreiche Institutionen 
und Organisationen ihre kre-
ative und kulturelle Vielfalt 
präsentieren. Der Festzug 
verläuft über die Rheinstra-
ße, die Quintinsstraße, die 
Ludwigsstraße und die Große 
Langgasse und wird vom SWR 
Fernsehen um 15:00 Uhr 
übertragen.

Nach zwei Jahren pandemie-
bedingter Pause findet der 
Rheinland-Pfalz-Tag 2022 vom 
20. bis 22. Mai in der Landes-
hauptstadt Mainz statt ver-
bunden mit dem 75-jährigen 
Landesjubiläum. An drei Tagen 
wird ein abwechslungsreiches 
Unterhaltungsprogramm auf 
zahlreichen Bühnen, Aktions- 
und Präsentationsflächen ge-
boten. Rundfunk- und Fern-
sehsender beteiligen sich 
ebenso wie lokale Veranstal-
ter.
Neben Stars wie Milow, Alva-
ro Soler oder Lost Frequenci-
es auf der SWR-Bühne prägen 
Talente aus der Region und 

Fortsetzung auf Seite 6
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Bekanntmachung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, nach § 10 Abs. 7 u. 8 BImSchG (Bundes-Immissionsschutz-
gesetz) und § 21a der 9. BImSchV (Verordnung über das Genehmigungsver-
fahren)

Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hat der WP Merschbach GmbH & Co. 
KG, Oberdorfstraße 10, 55262 Ingelheim mit Bescheid vom 04.05.2022 (Az.: 
22-BIM2021/0020) die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Än-
derung der immissionsschutz-rechtlichen Genehmigung BIM2015/0013 wegen 
Leistungssteigerung durch Software-Update zum Windpark Merschbach unter 
Festsetzung von Nebenbestimmungen in der Gemarkung Merschbach, Flur 3, 
Flurstück 12, 13 ,35 erteilt.

Entscheidung:
1. Auf der Grundlage der §§ 6, 16 und 19 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) i. V. m. Nr.: 1.6.2 des Anhangs 1 der Verordnung über ge-
nehmigungs-bedürftige Anlagen (4. BImSchV) wird auf Antrag der
WP Merschbach GmbH & Co. KG 
Oberdorfstraße 10
55262 Ingelheim
vom 09.11.2021 unbeschadet der auf besonderen Titeln beruhenden Ansprü-
che Dritter die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die
Leistungssteigerung durch Software-Update in 3,45 MW
WP Merschbach (BIM2015/0013)
der 2 Windenergieanlagen des Typ Vestas V 126, 
Nabenhöhe 137 m, Rotordurchmesser 126 m, 
auf den nachfolgend genannten Grundstücken erteilt:

Anlage
WEA

UTM, Zone 32 Kataster Höhe in m über NN

RW HW G e m a r -
kung

Flur F u r -
stück

H ö h e 
GOK

N a -
b e n -
Höhe

G e -
s a m t-
höhe

WEA 1 357200 5520358 Mersch-
bach

3 12, 13 443 580 643

WEA 2 357260 5519979 Mersch-
bach

3 35 446 583 646

2. Die Änderungsgenehmigung bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der An-
tragstellung bereits genehmigten 2 Windenergieanlagen des WP Merschbach 
(immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsbescheid BIM2015/0013 vom 
13.09.2016).
3. Erheblich nachteilige Auswirkungen auf die in § 1 BImSchG genannten Schutz-
güter – Mensch, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre 

sowie Kultur und sonstige Sachgüter sind nicht zu besorgen, so dass gemäß Ih-
rem Antrag nach § 16 Abs. 2 BImSchG von der öffentlichen Bekanntmachung 
des Vorhabens, sowie der Auslegung des Antrages und der Unterlagen abge-
sehen wird.
4. Aufgrund des § 13 BImSchG schließt die immissionsschutzrechtliche Geneh-
migung folgende behördliche Entscheidung ein: Baugenehmigung nach § 70 
Landesbauordnung
5. Die Genehmigung ergeht unbeschadet etwaiger privater Rechte Dritter und 
unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach § 13 BImSchG nicht 
von dieser Genehmigung eingeschlossen sind.
6. Zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen nach den §§ 6 und 
12 BImSchG sind die im Bescheid beschriebenen Nebenbestimmungen (Bedin-
gungen und Auflagen) und Hinweise ebenfalls Bestandteil der Genehmigung. 

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe/
Zustellung Widerspruch bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfür-
stenstraße 16, 54516 Wittlich, schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a 
Abs. 2 des Verwaltungs-verfahrengesetzes oder zur Niederschrift erhoben wer-
den. Der Bescheid und seine Begründung liegt in der Zeit vom 16.05.2022 bis 
29.05.2022 bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 16, 
54516 Wittlich, Dienstzimmer Erdgeschoss Neubau N 21 zur Einsichtnahme aus. 
Es wird um telefonische Terminvereinbarung unter Tel. 06571/14-2293 gebeten. 
Der Zugang zur Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich ist nur unter Beachtung der 
dann geltenden Corona-Regelungen möglich. Mit dem Ende der Auslegungsfrist 
gilt der Bescheid auch gegenüber Personen, die keine Einwendungen erhoben 
haben, als zugestellt.

Wittlich, den 04.05.2022
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
i.V.: Ralph Scheid

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Landkreises Bernka-
stel-Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

I.
Der Kreistag hat aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-
Pfalz vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2020 in Verbin-
dung mit den Bestimmungen der §§ 95 ff Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
in der Fassung vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2020, 
wird nach dem Beschluss des Kreistages vom 13.12.2021 folgende Haushalts-
satzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
 
Festgesetzt werden
1.) im Ergebnishaushalt
 der Gesamtbetrag der Erträge auf 243.458.185 EUR
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 241.604.785 EUR
 der Jahresüberschuss auf 1.853.400 EUR
2.) im Finanzhaushalt
 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 4.658.984 EUR
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 13.775.290 EUR
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 18.470.290 EUR
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
 -4.695.000 EUR
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
 36.016 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung 
von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird fest-
gesetzt für
zinslose Kredite auf 0 EUR
verzinste Kredite auf 4.695.000 EUR
zusammen auf 4.695.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die 
in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investiti-
onsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird 
festgesetzt auf 10.670.000 EUR. 
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haus-
haltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, 
beläuft sich auf 6.471.000 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 
25.000.000 EUR.

Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie  
auch im Internet unter www.Bernkastel-Wittlich.de/bekanntmachungen  

bzw. www.bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.
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kommunalpolitische Themen, 
der turnusmäßig halbjährlich 
stattfindet. 
Schwerpunkt war dieses Mal 
die Zukunft der Abfallentsor-
gung in den Kreisen und im 
Oberzentrum, die in der Re-
gion über den gemeinsamen 
Zweckverband A.R.T. gestaltet 
wird. Auch bei diesem The-
ma stellen die weltweiten Lie-
ferketten die Region vor neue 
Herausforderungen, wie etwa 
durch den aktuellen Con-
tainer-Schiffsstau im chine-
sischen Shanghai. A.R.T.-Ver-
bandsdirektor Dr. Max Monzel 
präsentierte der Runde vor 

diesem Hintergrund die ak-
tuelle Situation. Zu Beginn 
der Konferenz besichtigten 
Landrätin Gieseking und ihre 
vier Amtskollegen die Schatz-
kammer der Wissenschaft-
lichen Bibliothek, wo Biblio-
theksleiter Professor Michael 
Embach ihnen eine Führung 
zum Unesco-Weltdokumen-
tenerbe gab. Leibe nutzte 
die Gelegenheit, um für die 
kommende Landesausstel-
lung „Der Untergang des rö-
mischen Reiches“ zu werben. 
Die nächste Konferenz wird 
am 8. November auf Einla-
dung von Landrat Kruppert in 
der Bitburger Kreisverwaltung 
stattfinden.
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§ 5 Umlage
Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis 
von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird 
festgesetzt für:
-  die Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG und die Schlüsselzuweisung B nach 

§ 9 Abs.2 Nr. 2 LFAG auf 46,600 %
-  die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer A und B auf 46,600 %
-  die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer auf 46,600 %
-  die Steuerkraftmesszahl der Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer auf 60,000 %
-  die Steuerkraftmesszahl der Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer auf 46,600 %
-  die Steuerkraftmesszahl der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG auf 46,600 %

§ 6 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 22.954.894,11 Euro. Der 
voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 23.494.894,11 
Euro und zum 31.12.2022 25.348.294,11 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Die Grenze für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder 
Auszahlungen ist in der Hauptsatzung geregelt.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro sind im jeweiligen Teil-
haushalt einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit 1

Im Jahr 2022 werden keine Altersteilzeitstellen bewilligt.

§ 10 Leistungszahlungen 2

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchfüh-
rung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 
(GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:
1.) für Leistungsstufen 0 EUR
2.) für Leistungsprämien und Leistungszulagen 15.000 EUR

§ 11 Inkrafttreten
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 tritt gemäß § 95 Abs. 5 der Ge-
meindeordnung am 01. Januar 2022 in Kraft.

Wittlich, den 13.12.2021
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
gez. Gregor Eibes
- Landrat -

1 Für Beschäftigte kann sich ein Anspruch aus dem Tarifvertrag zur Regelung fle-
xibler Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte ergeben 
2 Für Beschäftigte ergibt sich aus § 18 VKA des TVöD ein tariflicher Anspruch. 

II.
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmi-
gungen der Aufsichtsbehörde zu den §§ 2 und 3 der Haushaltsatzung sind er-
teilt. Diese haben folgenden Wortlaut:

1. Der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 
4.695.000 € wird genehmigt.
2. Der in § 3 Satz 1 der Haushaltssatzung auf 10.670.000 € festgesetzte Gesamt-
betrag Verpflichtungsermächtigungen, wird insoweit genehmigt, als hierfür in 
den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite
a) im Haushaltsjahr 2023 Investitionskredite i. H. v. 4.651.000 €
b) im Haushaltsjahr 2024 Investitionskredite i. H. v. 1.470.000 €
c) im Haushaltsjahr 2025 Investitionskredite i. H. v. 350.000 € 
aufgenommen werden müssen. 
3. Die Entscheidungen zu den Ziffern 1 und 2 ergehen jeweils mit der Maßga-
be, dass die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen nur zur Finanzierung 
von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche 
nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises nicht beeinträch-
tigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der VV  
zu § 103 GemO erfüllen.
4. Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung i. H. v. 981.000 € als 
Ertrag im Ergebnishaushalt und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt 
wird zugelassen. 
5. Die dem Landkreis im Haushaltsjahr 2022 zufließenden nicht zweckgebun-
denen Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Ka-
pitaleinlagen sind in voller Höhe zur Verringerung der Liquiditätsverschuldung 
bzw. des Liquiditätskreditbedarfs des Landkreises zu verwenden.
Weitere genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssatzung nicht. 

III.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom Montag den 16.05.2022 bis 
Dienstag den 24.05.2022 während der Dienststunden (Öffnungszeiten) im Ge-
bäude der Kreisverwaltung - Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich - Zimmer A 215 
(Altbau, 2. OG) öffentlich aus. Für die Einsichtnahme des Hausplanes bitte ich 
Sie um Terminabsprache mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fach-
bereiches 03- Finanzen und Kostensteuerung unter der Telefonnummer 06571 
14 -2209, -2245 oder -2261. Nach § 17 Abs. 6 der Landkreisordnung (LKO) gel-
ten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrensfehlern oder Formvorschrif-
ten der LKO oder aufgrund der LKO zustande gekommen sind, ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die 
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in § 17 Abs. 6 Satz 1 LKO genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften gegenüber der Kreisverwaltung unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat

Wittlich, den 28.04.2022
gez. Gregor Eibes
 - Landrat - 

Öffentliche Ausschreibung nach UVgO (Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich beabsichtigt, einen Auftrag über die Ausstat-
tung der Schulleitungsbüros an der BBS Wittlich zu vergeben. Submissionster-
min ist der 23.05.2022, 11:45 Uhr. Der detaillierte Langtext der öffentlichen 
Ausschreibung kann im Internet unter www.bernkastel-wittlich.de/ausschrei-
bungen.html abgerufen werden. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 04.05.2022
Im Auftrag: Andreas Müller

Öffentliche Ausschreibung nach UVgO (Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich beabsichtigt, einen Auftrag über die Errich-
tung einer TK-Anlage an der IGS in Morbach zu vergeben. Submissionstermin ist 
der 15.06.2022, 11:00 Uhr. Der detaillierte Langtext der öffentlichen Ausschrei-
bung kann im Internet unter www.bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.html 
abgerufen werden. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 04.05.2022
Im Auftrag: Andreas Müller

Öffentliche Ausschreibung nach UVgO (Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich beabsichtigt, einen Auftrag über Dauerpfle-
gemaßnahmen mit dem Doppelmesserbalkenmäher auf Grünlandflächen bei 
Morbach zu vergeben. Submissionstermin ist der 23.05.2022, 12:00 Uhr. Der de-
taillierte Langtext der öffentlichen Ausschreibung kann im Internet unter www.
bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.html abgerufen werden. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 04.05.2022
Im Auftrag: Andreas Müller

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE
================================================================
Wintrich Pinnert Waldfläche,  
  Landwirtschaftsfläche 0,5531 ha
Bernkastel Aufm Burgwald Waldfläche,  
  Gebäude- und Freifläche 0,5933 ha
Kues In den Schöpen Landwirtschaftsfläche 0,1924 ha
Kues In den Pichten Landwirtschaftsfläche 0,1609 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, bis spätestens 20.05.2022 schriftlich mitzuteilen. Ansprech-
partner: Niklas Braun (Telefon: 06571 14-2418, E-Mail: Niklas.Braun@Bernka-
stel-Wittlich.de).


